
 

 

 

Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und 
Schülern für die Erstellung von Schulwegplänen 

Donnerstag, 30. April 2026 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler auf ihrem täglichen Weg zur Schule liegt uns allen be-
sonders am Herzen. Um die Verkehrssituation rund um das Schulzentrum Schriesheim nachhaltig zu ver-
bessern und die Schulwege noch sicherer und attraktiver zu gestalten, geht die Stadt Schriesheim neue 
Wege. 
Die Stadtverwaltung ist eine Kooperation mit „Movers – Aktiv zur Schule“ eingegangen. Ziel dieser Zu-
sammenarbeit ist eine umfassende Analyse und Neugestaltung der Verkehrswegeplanung, die speziell 
auf die Bedürfnisse unserer Kinder und Jugendlichen zugeschnitten ist. 
Warum ist Ihre Mithilfe wichtig? 
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Planung ist eine fundierte Datenerhebung, bei der wir auf Ihre Erfah-
rungen und die Ihrer Kinder angewiesen sind. Nur wenn wir wissen, wo im Alltag Herausforderungen 
oder Gefahrenstellen entstehen, können wir gezielte Verbesserungen umsetzen. 

Transparenz und Datenschutz 

Uns ist bewusst, dass die Erhebung von Daten ein sensibles Thema ist. Daher möchten wir Sie bereits 
vorab darüber informieren, dass alle Erhebungen unter strenger Einhaltung der geltenden Datenschutz-
bestimmungen (DSGVO) erfolgen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, und sämtliche Daten 
werden vertraulich behandelt sowie ausschließlich zweckgebunden für die Verkehrsplanung verwendet. 

Sollten Sie mit unten beschriebenem Vorgehen nicht einverstanden sein, bitten wir Sie bis zum 
08.05.2026 aktiv zu wiedersprechen. 

Für die Erstellung der Schulwegpläne werden personenbezogene Daten verarbeitet. Dies geht nur, wenn 
hierfür eine Einwilligung vorliegt. Diese möchten wir im Folgenden einholen. 
Damit die Kommune die Schulwegpläne erstellen kann, müssen von der Schule zunächst die Schulwege 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler erhoben werden. Dies erfolgt durch ein webgestütztes Geoinfor-
mationssystem, dem WebGIS-Tool, das gemeinsam von vier Ministerien und deren nachfolgenden Be-
hörden entwickelt wurde. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen jeweils ihren eigenen Schulweg auf ei-
ner digitalen Karte ein und kennzeichnen die aus ihrer Sicht gefährlichen Stellen auf dem Weg zur Schule. 
Diese Daten werden in einer Datei gespeichert, auf die sowohl die Kommune, als auch das durch die 
Kommune beauftragte externe Planungsbüro MOVERS für die Erstellung der Schulwegpläne, Zugriff ha-
ben. Die Kommune ermittelt daraus die Hauptwege, die von mehreren Schülern genutzt werden. Weiter-
hin können sichere Radrouten auf dem Radschulwegplan ausgewiesen werden. 
Nach Fertigstellung der Pläne werden diese einer größeren Öffentlichkeit (den Schülerinnen und Schü-
lern sowie den Eltern) zugänglich gemacht. Wir beabsichtigen, die Pläne auch auf der Homepage der 
Kommune und der Schule zu veröffentlichen. Selbstverständlich werden in den veröffentlichten 



 
 

 

 

Schulwegplänen nicht die individuellen Wege der Schülerinnen und Schüler aufgeführt, sondern nur die 
sicheren Radrouten. 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilli-
gung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag er-
teilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genann-
ten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schul-
zugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauf-
trages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. 
Zweck erreicht ist, gelöscht. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben 
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbei-
tung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Daten-
schutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ba-
den-Württemberg zu. 
 
Hiermit willige ich nicht ein, dass die personenbezogenen Daten für die Erstellung von Schulwegplä-
nen, wie oben beschrieben, von 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname, Klasse der Schülerin/ des Schülers] 

 
genutzt werden dürfen. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
___________________________________________und_______________________________________ 
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]                         [ab 16 Jahre: Unterschrift Schülerin/Schü-
ler] 

 


